
Aus wirtschaftlichen, technologischen oder
versorgungsbedingten Gründen kann es für
Unternehmen in Deutschland unerlässlich
sein, die Betriebszeiten auf die gesamte Wo-
che (Mo–So) auszudehnen. Hierbei wird die
Einführung von „Vollkonti-Wechselschicht-
arbeit“ notwendig und es gilt, die maximal
zur Verfügung stehenden 168 Stunden pro
Woche mit der Arbeitszeit der Beschäftigten
zu koordinieren.

Von Wechselschichtarbeit wird gesprochen,
wenn mehrere Beschäftigte die gleiche Ar-
beitsaufgabe erledigen und sich gegenseitig
nach einem vorher festgelegten und über-
schaubaren Plan ablösen. So durchlaufen alle
die unterschiedlichen Schichttypen (Früh-,
Spät- und Nachtschicht) jeweils zu unter-
schiedlichen Tagen in der Woche nach einem
wiederkehrenden Rhythmus. Wie die Er-
gebnisse der repräsentativen Beschäftigten-
befragung des ISO-Instituts aus dem Jahr
2003 zeigen, arbeiten fünf Prozent aller
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in

Deutschland in einem solchen vollkonti-
nuierlichen Wechselschichtsystem.

Mit wie vielen Schichtgruppen die Abde-
ckung der wöchentlichen Betriebsnutzungs-
zeiten realisiert wird, orientiert sich auch an
der vertraglichen Arbeitszeit der Beschäf-
tigten. Schichtsysteme mit vier Schichtgrup-
pen basieren auf einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 42 Stunden (168:4=42). Diese werden
allerdings immer häufiger durch Systeme mit
fünf Schichtgruppen ersetzt, die meist auf
einer tarifvertraglichen 35-h-Woche basieren
(168:5=33,6). Fünf-Schicht-Systeme bieten
zudem größere Freiräume für eine flexible
Schichtplangestaltung und erlauben eine
bessere Berücksichtigung der gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
(§ 6 Abs. 1 ArbZG). Vor allem bei Vollkonti-
Schichtarbeit sollten wichtige Grundelemente
in die Planung mit einfließen, um die Belas-
tungen für die Schichtarbeitnehmerinnen und
 -arbeitnehmer möglichst gering zu halten:

– möglichst kurze Nachtschichtfolgen
(zwei bis vier hintereinander)

– regelmäßige freie Wochenenden
– keine Arbeitsperioden von acht

oder mehr Arbeitstagen in Folge
– Vorwärtswechsel der Schichten

(von Früh-, zu Spät-, zu Nachtschicht)
– Einbezug der Beschäftigten bei der 

Schichtplangestaltung (siehe Seite 4)

Sollte es erforderlich sein, kann die ent-
sprechende Aufsichtsbehörde (in NRW:
Staatliches Amt für Arbeitsschutz bzw.
Bezirksregierung) auf die genannten Emp-
fehlungen nachdrücklich hinweisen. Die
Ausweitung der Betriebszeiten auf die
gesamte Woche erfordert zusätzlich die
Genehmigung von Sonntagsarbeit, die eben-
falls in die Zuständigkeit der genannten
Aufsichtsbehörden fällt (siehe Seite 2).

Andre Marsula, Zeitbüro NRW
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Nutzung von Sonn- und Feiertagsarbeit

EditorialEditorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

bis in die 70er Jahre war das Ruhrgebiet
von Stahlproduktion und Bergbau geprägt
und fast jeder hatte Verwandte, die bei
Hoesch oder Krupp in Vollkonti arbeiteten.
Damals waren es vor allem technische
Gründe, die das Arbeiten rund um die Uhr
erforderlich machten – Hochöfen konnten
eben nicht um 18 Uhr abgestellt werden.

Inzwischen hat sich das Ruhrgebiet zu einer
modernen Dienstleistungsregion entwickelt,
die Vollkonti-Arbeit jedoch ist geblieben,
auch wenn heute betriebswirtschaftliche
Aspekte im Vordergrund stehen. Viele
Gebrauchs- und Konsumgüter sind nur
deshalb wettbewerbsfähig zu vermarkten,
weil die kapitalintensiven Produktions-
anlagen 168 Stunden die Woche laufen.

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die regelmäßig in Vollkonti tätig
sind, hat die Schichtarbeit natürlich erheb-
liche gesundheitliche und soziale Nachteile.
Sie sind beispielsweise aufgrund der arbeits-
zeitlichen Verschiebung besonderen Belas-
tungen ausgesetzt, da sie in der Nacht
arbeiten müssen, wenn die Körperfunktio-
nen ihr Minimum erreichen und schlafen,
wenn die biologische Rhythmik eigentlich
hochaktiv ist.

Um die Nachteile der Schichtarbeit gering
zu halten, gilt es daher bei der Gestaltung
die „innere Uhr“ des Menschen zu berück-
sichtigen sowie individuelle, soziale und
familiäre Interessen einzubeziehen. So
könnten die „Morgen- und Abendtypen“
bevorzugt für die entsprechende Früh- bzw.
Spätschicht vorgesehen werden, um dem
individuellen Zeitrhythmus zu entsprechen.

Auch zur Sicherung der Beschäftigungs-
fähigkeit sollte die sog. Salutogenese ent-
sprechend der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse von Unternehmen kontinuierlich
gefördert werden.

Ihre Dr. Ulrike Hellert

Ausnahmegenehmigung oder Rechtsanspruch

Ohne Genehmigung dürfen an Sonn-
und Feiertagen bestimmte Arbeiten im
öffentlichen Interesse durchgeführt werden
wie z.B. in Krankenhäusern, bei der
Feuerwehr oder Polizei. Auch dürfen in
einem Gewerbebetrieb Tätigkeiten aus-
geführt werden, die der eigentlichen Arbeit
bzw. dem Produktionsprozess vor oder
nachgelagert sind wie z.B. Reparatur,
Wartung und Instandhaltung (§10 Abs.1
Nr.14 ArbZG). Leichtverderbliche Güter
dürfen weiterverarbeitet werden, wie
Lebensmittel oder Halberzeugnisse im
Produktionsprozess, die ohne Weiterver-
arbeitung unbrauchbar würden (§10 Abs.1
Nr. 15). Auch aus technischen Gründen ist
die Sonn- und Feiertagsarbeit ohne Ge-
nehmigung möglich, wenn eine Unter-
brechung des Produktionsablaufes nicht
oder nur bei wirtschaftlich nicht vertret-
barem Mehraufwand möglich wäre (§10
Abs. 1 Nr. 15/16 ArbZG).

Rechtsanspruch
Mit der Novellierung des Arbeitszeitge-
setzes 1994 hat der Gesetzgeber mit dem
§ 13 Abs. 5 ArbZG erstmalig einen Rechts-
anspruch auf Sonn- und Feiertagsarbeit
aufgenommen. Als Voraussetzung für diesen
Rechtsanspruch hat der Anstragsteller
nachzuweisen, dass er in Konkurrenz zu
ausländischen Betrieben steht und seine
Konkurrenzfähigkeit durch das Verbot der
Sonn- und Feiertagsarbeit unzumutbar
beeinträchtigt wird. Diese unzumutbare
Beeinträchtigung muss zu einem Verlust
von Marktanteilen und damit auch Arbeits-
plätzen führen und letztendlich zu einer
Gefährdung des Betriebes.

Eine weitere Ausnahmemöglichkeit vom
Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit besteht
nach § 15 Abs. 2 ArbZG. Hiernach kann
Sonn- und Feiertagsarbeit im öffentlichen
Interesse bewilligt werden, wobei das öffent-
liche Interesse in der Schaffung neuer und
der Sicherung vorhandener Arbeitsplätze
gesehen wird. Die Voraussetzungen können
vorliegen bei einer besonderen arbeitsmarkt-
politischen Problemlage des Betriebes, bei

der Schaffung von zusätzlichen und Siche-
rung von vorhandenen Arbeitsplätzen, zur
zeitlichen Überbrückung von Investitionen
oder wenn ein erheblicher Schaden durch
die Nichterfüllung von Lieferverpflich-
tungen entstehen kann, insbesondere bei
Automobilzulieferern.

Betriebsrat muss zustimmen
Allen Anträgen auf Sonn- und Feiertags-
arbeit ist eine Stellungnahme des Betriebsra-
tes beizufügen. Die Bezirksregierung Arns-
berg bspw. gibt im Regelfall der zuständigen
Gewerkschaft die Möglichkeit, innerhalb
von vier Wochen eine Stellungnahme zum
Antrag abzugeben.

Bezirksregierung berät
Im Antragsverfahren sind konkrete Angaben
zur Schichtplanung zu machen, da der
Arbeitszeitgestaltung große Bedeutung zu-
kommt. Die Beschäftigten, die Schicht- und
Sonntagsarbeit leisten, fallen zu einem
großen Teil aus den sozialen Gewohnheiten
der Familie und der Freizeit heraus, weil
sie in Zeiten arbeiten oder schlafen, zu
denen andere gemeinsame Freizeitakti-
vitäten unternehmen.

Bei der Bewilligung von Sonn- und Feier-
tagsarbeit wird daher schon im Antrags-
stadium versucht, durch eine finanziell
geförderte, qualifizierte Beratung der Antrag-
steller und Betriebsräte flexible Arbeitszei-
ten in den Betriebsbereichen mit Sonn- und
Feiertagsarbeit einzuführen. Mehrarbeit
sollte in neue Arbeitsplätze umgesetzt
werden. Die anerkannten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeitzeit sind
zu beachten. Überstunden sind für die
Beschäftigten zu minimieren. Sollte eine
Umstellung der Schichtplanung kurzfristig
nicht möglich sein, so werden in der Be-
willigung Zielvorgaben zur Arbeitszeit-
gestaltung terminlich festgeschrieben. In
dringenden Fällen wird über einen Antrag
kurzfristig entschieden, wobei die Bear-
beitungszeit meist unter einem Monat liegt.

Peter Hesse, Bezirksregierung Arnsberg

Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem die Sonn- und Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe durch das Grundgesetz (Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 der
Weimarer Verfassung) gesetzlich geschützt sind. Nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen
Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden
(§ 9 ArbZG). In mehrschichtigen Betrieben dürfen der Beginn oder das Ende der
Ruhezeit um bis zu 6 Stunden vor- oder zurückverlegt werden.
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Jahrelang wurde im 72-Stundenbetrieb in
der Abteilung nach dem alten und
klassischen „7er“-Rhythmus gearbeitet.
Eine Woche Frühdienst, eine Woche Spät-
dienst, eine Woche Nachtdienst – danach
gab es eine Woche frei zum Ausgleich.

Vor rund sechs Jahren wurde dieser
Schichtplan geändert. „Wir wollten die
langen Nachtschichten abschaffen“, berich-
tet Stefan Schirmer, „die arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse belegen deutlich,
wie schädlich Nachtarbeit für den Körper
ist.“ Die Mitarbeiter waren von dem
Änderungsvorhaben nicht besonders be-
geistert. Kesselwärter Jörg Trojahn erinnert
sich: „Ich war damals auch dagegen. Man
will sich eben von alten Gewohnheiten nur
ungern trennen. Aber heute bin ich sehr
froh darüber, dass wir die langen Nacht-
schichten abgeschafft haben.“ Gemeinsam

mit einem Beratungsunternehmen haben
die Abteilungsleitung und die Mitarbeiter
an einem neuen Schichtplan gearbeitet.

Herausgekommen ist zunächst ein Jahres-
arbeitszeitkonto. Bei Überschreiten der
Jahresarbeitszeit werden die Zeitzuschläge
für die Mehrarbeit ausgezahlt, die Stunden
verbleiben zunächst auf dem Konto. Am
Jahresende werden die Konten abgerechnet.
Dabei können, je nach Wunsch des Mit-
arbeiters, maximal 50 Prozent der Stunden
auf dem Arbeitszeitkonto ins nächste Jahr
übertragen werden, der Rest wird ausgezahlt.
Der Schichtplan selbst hat sich radikal
verändert. Statt der wöchentlichen Wechsel
arbeiten die Männer vom Heizkraftwerk
Hiltrop jetzt zwei Früh-, zwei Spät-, zwei
Nachtdienste und dann hat jeder vier Tage
frei. Dies ist zwar nicht mehr so übersicht-
lich wie früher: „Jetzt muss ich schon ganz
genau nachschauen, wenn ich einen priva-
ten Termin absprechen möchte, ob ich da
arbeiten muss“, berichtet Jörg Trojahn,
anderseits sieht er auch die Vorteile: „Genau-
genommen haben wir einen Tag frei beim
Wechsel von Früh- auf Spätschicht. Ich
komme um 14 Uhr nach Hause und muss
am nächsten Tag erst um 14 Uhr wieder bei
der Arbeit sein. Das gleiche beim Wechsel
von Spät nach Nacht. Das ist wirklich sehr
angenehm.“

Außerdem können die Mitarbeiter jetzt
mehr und besser schlafen. Die einzige Tücke
liegt in der Wochenarbeitszeit von 38,5
Stunden. Diese Stunden passen nämlich
nicht vollständig in das Schichtmodell. Jeder
Mitarbeiter muss im Laufe des Jahres zu-
sätzlich 20 Arbeitstage leisten. Diese Tage
können auch mit Urlaubstagen ausgeglichen
werden. „Bei der Schichtplangestaltung
können wir mitbestimmen “, so Jörg Trojahn,
 „so entscheiden wir häufig selbst, wer wann
kommt oder mit wem tauscht.“

Nachdem der Schichtplan nun gut läuft und
von allen Mitarbeitern äußerst positiv
bewertet wird, steht im kommenden Jahr
eine Veränderung an. Im Sommer wird

wesentlich weniger Wärme in den Haus-
halten benötigt als im Winter. Daher wird
ein kleinerer Kessel mit geringeren Betriebs-
kosten für den Sommer angeschafft. „Für
die Wartung des kleineren Kessels brauchen
wir aber auch nicht so viel Personal“,
berichtet Stefan Schirmer. Zudem ist
aufgrund einer Kostenoptimierung eine
Leitstandzusammenlegung geplant. Tech-
nische Möglichkeiten lassen künftig die
Steuerung aus einem anderen Leitstand zu.
Da in den kommenden Jahren sowieso zwei
Mitarbeiter in Altersteilzeit gehen, reduziert
sich zunächst die Belegschaft von zwölf
auf zehn Mann und es wird ein neuer
Schichtplan benötigt.

 „Auf diesen Zeitpunkt wollen wir optimal
vorbereitet sein, daher haben wir jetzt schon
mit Hilfe einer Arbeitszeitberatung den
künftigen Schichtplan entwickelt“, erzählt
der für den Leitstand zuständige Gruppen-
leiter der Abteilung Fernwärmeversorgung
und Stromerzeugung Stefan Schirmer. Da
die Mitarbeiter nun bereits Erfahrungen
mit dem bestehenden Modell gesammelt
haben, wurden sie aufgerufen, sich Ge-
danken über eine mögliche Alternative zu
machen. Gemeinsam mit dem Beratungs-
unternehmen wurde der Vorschlag geprüft
und für gut befunden. Ab dem nächsten
Sommer wird weiterhin im gewohnten zwei
Früh-, zwei Spät-, zwei Nachtdienst-Rhyth-
mus gearbeitet, danach hat jeder nur noch
drei statt vier Tage frei. Zudem werden die
bisherigen festen Teams von Schichtmeister
und Kesselwärter aufgelöst. Durch die
geplante Reduzierung der Mannschaft wird
flexibel in verschiedenen Teams gearbeitet
werden. Außerdem werden die Tätigkeiten
der Schichtmeister und Kesselwärter er-
weitert. Denn durch die Auflösung der
festen Teams wird jeder die Arbeit des
anderen ebenfalls erledigen müssen.

 „Ob das tatsächlich die endgültige Lösung
ist, werden wir sehen“, sind sich Stefan
Schirmer und Jörg Trojahn einig. Wie auch
bei der Einführung der kurzen Wechsel,
muss man abwarten, ob sich das Modell
bewährt. Der aktuelle Schichtplan wurde
bereits nach sechs Wochen akzeptiert. Die
geplante sechsmonatige Probephase musste
gar nicht erst abgewartet werden.  „Hier
können Sie jeden Kollegen fragen“, meint
Jörg Trojahn, „zum alten Schichtmodell
will hier niemand mehr zurück.“

Gundula Grzesik, Zeitbüro NRW

Stadtwerke Bochum mit empfehlenswerter Schichtplangestaltung

Gesundheit geht vor

Im Heizkraftwerk im Bochumer Stadtteil Hiltrop wird Fernwärme produziert. Die
Mitarbeiter von Stefan Schirmer wachen Tag und Nacht über die Versorgung.
Dafür arbeiten sie in drei Schichten mit jeweils zwei Personen. Der Schichtmeister
trägt in dem Team die Verantwortung für den Schichtbetrieb. Er kümmert sich
vorwiegend um die Netzführung und steuert die Fernwärmeeinspeisung vom HKW
Hiltrop und weiteren zehn Außenstationen. Sein Kollege, der Kesselwärter, überwacht
vor Ort die großen Kessel, in denen die Fernwärme mittels Dampf erzeugt wird.

Bild oben: Heizkraftwerk in Bochum-Hiltrop

Bild unten: Stefan Schirmer und Jörg Trojahn (v. l.)
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Für eine erfolgreiche Schichtplanumstel-
lung ist eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Beschäftigten, betrieblichen
Akteuren und der Arbeitszeitberaterin bzw.
dem Arbeitszeitberater notwendig.

Im Rahmen einer Fallstudie in einem mitt-
leren Unternehmen, konnte ein neuer Schicht-
plan eingeführt werden, der arbeitswissen-
schaftlichen Empfehlungen entspricht und
zu signifikanten und nachhaltigen Verbes-
serungen bei den Schichtarbeitnehmern
führte. Die Beschäftigten erhielten in meh-
reren firmeninternen Workshops ausführ-
liche Informationen zum neuen Betriebszeit-
bedarf und zu arbeitswissenschaftlichen
Empfehlungen. Für die meisten war z.B.
der Zusammenhang zwischen biologischer
Leistungsfähigkeit und der Wirkung des
Lichtes neu und hochinteressant. Gemein-
sam mit dem Betriebsrat und der Arbeits-
zeitberatung wurde ein kurzrotierender 5-
Schichtplan entwickelt und zunächst zur
Probe eingeführt. Vor der Einführung des
neuen Schichtplanes konnten sich die

Beschäftigten bei einer anonymen schrift-
lichen Fragebogenaktion zu ihren persön-
lichen Eindrücken, Belastungen oder Wün-
schen äußern. Diese Fragebogenaktion wur-
de nach einem Jahr Laufzeit mit dem neuen
Schichtplan wiederholt. Dabei zeigte die
zweite Mitarbeiterbefragung eine statistisch
signifikante Zunahme der Zufriedenheit
mit der Arbeitssituation und eine Abnah-
me der Belastung familiärer Beziehungen.
Ferner ergab sich eine deutliche Vorliebe
für die neu eingeführten zwei Nachtschich-
ten in Folge gegenüber der früheren 5-6
Nächte-Wochen. Erfreulicherweise reduzier-
ten sich auch die Schlaf- und Durchschlaf-
störungen signifikant. 

Das neue 5-Schichtmodell hat dazu geführt,
dass die Beschäftigten zufriedener sind und
individuelle Belastungen deutlich zurück-
gingen. Ausführliche Informationsgesprä-
che sowie kontrollierte Mitarbeiterbefragun-
gen leisten folglich einen wichtigen Beitrag
für eine nachhaltige Schichtplangestaltung.

Dr. Ulrike Hellert, Zeitbüro NRW

Links

www.arbeitszeiten.nrw.de/pdf/TEMPORA_4_
Nacht-_und_Schichtarbeit.PDF
Tempora – Journal für Moderne Arbeitszeiten: Nacht-
und Schichtarbeit. August 2003.

www.arbeitszeiten.nrw.de/b4-4-2f_Schicht
arbeitsmodelle.htm
Landesinitiative Moderne Arbeitszeiten, Rubrik
Schichtarbeitsmodelle mit ergonomischen Beispiel-
schichtplänen für einen vollkontinuierlichen Betrieb

www.bmgs.bund.de/de/asp/arbeitszeitmodelle/
show.asp
Datenbank flexibler Arbeitszeitmodelle

www.bkk.de/bkk/psfile/downloaddatei/25/schicht
arb414835d3bafb8.pdf
Bericht „Besser leben mit Schichtarbeit – Hilfe für
Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter“
Dr. Wolfgang Schweflinghaus, Herausgeber: BKK
Bundesverband

www.tarifrunde2002.org/gesamtmetall/meonline.
nsf/0/ffca013d547bced2c1256bd5003ca53e?Open
Document
Praxisbeispiele aus dem Metall-Elektro Bereich

www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2005/MZ_Bro
schuere.pdf
Broschüre zum Mikrozensus 2004 des Statistischen
Bundesamtes
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Termine

13. +14. September
Messe Zukunft Personal in Köln
Das Zeitbüro NRW wird am Stand der Landes-
regierung NRW auf die Möglichkeiten der Arbeits-
zeitgestaltung aufmerksam machen und informieren.

Seminarreihe Know-how-Transfer
Das Zeitbüro NRW bietet in Zusammenarbeit mit
fachkompetenten Kooperationspartnern eine Reihe
von Know-how-Transfers zum Thema flexible
Arbeitszeitgestaltung an. Die Seminare finden in der
IHK Dortmund in der Zeit von 13-17 Uhr statt. Die
Kosten betragen 30 Euro. 29. September: Lebens-
phasenorientierte Arbeitszeiten, 27. Oktober: Flexible
Arbeitszeitgestaltung im Handwerk, 10. November:
Rechtliche Rahmenbedingungen flexibler Arbeits-
zeitgestaltung, 8. Dezember: Arbeitszeitberatung im
Gesundheitswesen. Anmeldung im Internet unter:
www.arbeitszeiten.nrw.de/b1-1f_Termine.htm

20.+21. Oktober 5. ArbeitszeitDialog in Dortmund
Das Zeitbüro NRW lädt Beraterinnen und Berater
sowie regionale Akteure zum zweitätigen Erfahrungs-
austausch nach Dortmund ein. Den detaillierten
Tagungsablauf entnehmen Sie bitte dem Hinweis
im Internet, den Sie demnächst auf unserer Seite
www.arbeitszeiten.nrw.de finden.
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Erfolgreiche Schichtplanumstellung

Beteiligung der Beschäftigten

Abbildung 1: 4-Schichtsystem („vorher“)
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Abbildung 2: 5-Schichtsystem („neu“)

F = Frühschicht, S = Spätschicht, N = Nachtschicht,       = Freischicht
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